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Gebührenordnung des Tanz -Turnier -Club Erlangen e .V.  

(gem. § 10 der Satzung) 

 

1. Probetraining / Beitritt 

Für Nichtmitglieder besteht die Möglichkeit, die Clubeinrichtungen vier Wochen (Turnier- 

oder Breitensport sowie freies Training) kostenlos in Anspruch zu nehmen. Nach Stellung 

des Antrags auf Aufnahme in den Club durch Abgabe einer Beitrittserklärung wird der 

Beitrag in Abhängigkeit vom Eintrittsdatum fällig und im Lastschriftverfahren eingezogen. 

2. Beiträge (Stand: 20.03.2026) 

a) Mitgliedschaft 

Die monatlichen Beitragssätze betragen ab dem 01.01.2023: 

• Kinder (bis zum vollendeten 7. Lebensjahr)  15,00 EUR 

• Kinder (ab dem 8. bis zum vollendeten 14. Lebensjahr) 26,60 EUR 

• Jugendliche (ab dem 15. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) 26,60 EUR 

• Erwachsene (ermäßigt1) 26,60 EUR 

• Erwachsene   38,50 EUR 

• Passive Mitglieder 9,50 EUR 

• Familienermäßigung:2 Nach Höhe absteigend geordnet sind der 

dritte und alle folgenden Mitgliedsbeitragssätze nur in halber 

Höhe zu entrichten. 

 

Darüber hinaus bietet der TTC Erlangen folgende Sparten-Mitgliedschaften an, bei 

denen sich die Teilnahmemöglichkeit auf eine der genannten Gruppe beschränkt.  

• “Sondertraining“ (= Latin Line Dance, Latin HiiT (Fitness)) 20,00 Euro 

• Turnierstart”  
(=Turnier-Start für den TTC Erlangen, aber ohne Nutzung des TTC-Trainingsangebotes) 

9,50 Euro 

• „Nitsche-Gruppe / Senioren-Tanzkreis“ 26,60 Euro 

 

 
1 Die Ermäßigung wird bis zum vollendeten 19 Lebensjahr, anschließend Schülern, Studenten, Azubis sowie Wehr-, Ersatz- 

und Freiwilligendienstleistenden nach Vorlage eines entsprechenden Nachweises (Schülerausweis, Immatrikulations-
bescheinigung, Ausbildungsnachweis) gewährt. Wird dieser Nachweis nicht rechtzeitig und regelmäßig bis 31.03. und 30.09. 
eines Kalenderjahres vorgelegt, ist der reguläre Beitrag zu entrichten. 
Die Altersgrenze beträgt 30 Jahre. Studenten, welche das 30. Lebensjahr vollendet haben, wird die Ermäßigung dann gewährt, 
wenn sie zusätzlich den Nachweis über eine Studienförderung nach BAföG vorlegen können. 
 

2 Als Familie in Sinne dieser Beitragsordnung gelten drei oder mehr miteinander verwandte, verheiratete oder in einer 

eingetragenen Lebenspartnerschaft lebende Vereinsmitglieder, die in einem gemeinsamen Haushalt wohnen. Über die 
Abgrenzung im Einzelfall entscheidet der Gesamtvorstand durch Mehrheitsbeschluss. 
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b) Doppelmitgliedschaft: 

Doppelmitgliedschaft ist als passive Mitgliedschaft jederzeit möglich sowie für 

Mitglieder, die für den TTC Erlangen starten (d. h. eine gültige Startlizenz für 

Turnierteilnahme besitzen). Darüber hinaus können Mitglieder, die für einen 

anderen Verein starten ("Fremdstarter"), durch jederzeit widerruflichen Beschluss 

des Vorstands unter folgenden Voraussetzungen aktive Mitglieder werden: 

• Mitglieder, die für einen anderen Verein starten, der weiter als 30 km vom TTC 

Erlangen entfernt liegt, können uneingeschränkt das Trainingsangebot unseres 

Clubs nutzen und zahlen dafür den in Ziffer 2 a festgelegten Beitrag. 

 

• Mitglieder, die für einen Verein starten, der innerhalb eines Umkreises von 30 km 

um den TTC Erlangen liegt, zahlen zusätzlich zu dem in Ziffer 2 a festgelegten 

Beitrag einen monatlichen Fremdstarterbeitrag von 20,00 EUR. 

 

• Wenn ein Mitglied des TTC Erlangen die Startfreigabe für einen anderen Verein 

innerhalb des Umkreises von 30 km beantragt, wird das Mitglied automatisch mit 

der Erteilung der Startfreigabe auf passive Mitgliedschaft umgestellt. Das so 

passivierte Mitglied kann beim Vorstand schriftlich beantragen, als Fremdstarter 

wieder am Training teilnehmen zu dürfen. Wenn der Vorstand den Antrag 

befürwortet, hat das Mitglied mit dem auf den Vorstandsbeschluss folgenden 

Monat den Fremdstarterbeitrag zu bezahlen. 

 

• Fremdstarter können je Sektion eine Gruppenstunde besuchen, die aufgrund der 

Startgruppenzugehörigkeit und der Leistungsklasse zu ihnen passt. 

 

• Freies Training ist nur an dem Tag dieser Gruppenstunde möglich. 

 

• Wenn ein Fremdstarter an einem anderen Tag Privatstunden nimmt, zahlt das 

Fremdstarterpaar 5,00 EUR Fremdpaargebühr gem. Ziff. 4 der Gebühren-

ordnung, die über den Trainer an den Verein weitergeleitet werden. 

c) Zusatztrainingsbeitrag 

• Definitionen: 

- Erwachsenenbereich: Breitensportpaare sowie Paare der Hauptgruppe II und 

Senioren sowie Paare der Hauptgruppe I nach Wahl; 

- Jugendbereich: Kinder- bis Jugendpaare sowie Paare der Hauptgruppe I nach 

Wahl, sofern sie nicht auch Hauptgruppe II bzw. Senioren starten könnten; 

- Stammgruppe: Die Gruppenstunde je Sektion (Standard und/oder Latein), die 

im jeweiligen Bereich aufgrund der Startgruppenzugehörigkeit und der 

Leistungsklasse zum jeweiligen Mitglied passt. 

• Jedes Mitglied kann in seinem Bereich in beiden Sektionen seine Stammgruppe 

besuchen. Paare der Startklasse C dürfen zusätzlich auch in die jeweilige BAS-

Gruppe besuchen, wenn sie in etwa die Hälfte der für den Aufstieg erforderlichen 
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Punkte und Platzierungen erreicht haben. Mitglieder, die in die nächsthöhere 

Leistungsgruppe wechseln, können sechs Monate beide Gruppen besuchen. Die 

Teilnahme an anderen Angeboten außerhalb der beiden Sektionen bleibt davon 

unberührt. 

 

• Wenn das Mitglied zusätzlich eine andere Gruppe als seine Stammgruppe(n) 

besuchen möchte, kann es dies beim Vorstand beantragen. Der Vorstand kann 

den Antrag widerruflich genehmigen und entscheidet unter Berücksichtigung des 

Leistungsstandes des Mitglieds, der Kapazitäten und der Zugangsregelungen 

durch Beschluss. Die Genehmigung kann jederzeit widerrufen werden. 

 

• Das Mitglied zahlt für eine zusätzliche Gruppe in beiden Sektionen monatlich 

einen weiteren Beitrag von 10,00 EUR pro Person (normaler Beitrag) bzw. 5,00 

Euro (ermäßigter Beitrag). 

 

• Zugangsregeln 

- Der Grundcharakter einer Gruppe soll erhalten bleiben. Jede Gruppe besteht 

mindestens zu 50 % plus 1 Paar aus der Zielgruppe. 

Beispiel: Bei sieben Stammpaaren können max. 6 Paare diese Gruppe 

zusätzlich buchen. 

- Schrumpft am Ende eines Quartals in einer Gruppe die eigentliche Zielgruppe, 

kann der Vorstand die Genehmigungen für zusätzliche Paare zum Ende des 

darauffolgenden Quartals widerrufen, wobei im Zweifel die Genehmigung der 

Paare widerrufen werden soll, deren Genehmigung zuletzt erteilt wurde. 

3. Aufnahmegebühr 

Die Aufnahmegebühr für Neumitglieder beträgt pro Mitglied pauschal 30,00 EUR. 

4. Fremdpaargebühren 

Für die Saalnutzung durch Fremdpaare werden Fremdpaargebühren von 5,00 EUR pro 

Trainingseinheit und Person erhoben.  

• Eine Trainingseinheit dauert bis max. 90 Minuten. 

• Eine Trainingseinheit ist entweder eine Privatstunde mit Trainer oder ein freies Training 

(bis max. 90 Minuten) direkt im Anschluss an diese Privatstunde in Absprache mit dem 

Trainer.  

Beispiel: 

1 Fremd-Paar nimmt 60 Minuten Privatstunde bei einem TTC-Trainer. = 1 Trainingseinheit = 

5€ Saalnutzungsgebühr pro Person, in Summe also 10€. 

Dieses Paar übt nach Absprache mit dem Trainer das Gelernte direkt im Anschluss an die 

Privatstunde in Form eines freien Trainings. = 1 Trainingseinheit = weitere 5€ 

Saalnutzungsgebühr für bis zu 90 Minuten. Verlängert das Paar dieses freie Training zeitlich 

weiter, sind für jede 90 Minuten weitere 5€ Saalnutzungsgebühr pro Person fällig.  
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Die Kontrolle und Abrechnung dieser Saalnutzungsgebühren ist Aufgabe der Trainer. 

Hiervon ausgenommen ist die Teilnahme an Sondertrainings (wie z. B. Workshops o. ä.) bei 

Profitrainern, die vom TTC angeboten werden. Der Vorstand kann im Einzelfall hiervon 

Ausnahmen machen. 

5. Arbeitsstunden 

Aktive Mitglieder, die nicht nur eine Spartenmitgliedschaft i. S. Ziff. 2 a) haben, leisten vom 

vollendeten 16. Lebensjahr an 12 Arbeitsstunden im Kalenderjahr (Renovierung des 

Clubheims, Hilfe bei Turnieren etc.). 

Für jede nicht geleistete Arbeitsstunde werden 13,00 EUR in Rechnung gestellt. Die 

Abrechnung erfolgt quartalsweise; wobei die betroffenen Mitglieder für ein Quartal entweder 

in Geld oder mit bereits geleisteten Arbeitsstunden in Vorleistung gehen. Einzelheiten zur 

Abwicklung werden vom Vorstand jeweils bekannt gegeben. 

Bei einer nicht während des gesamten Jahres bestehenden aktiven Mitgliedschaft reduziert 

sich die Anzahl der Arbeitsstunden anteilig, d.h. Arbeitsstunden werden für jedes volle 

Quartal einer aktiven Mitgliedschaft nach der Vollendung des 16. Lebensjahres berechnet. 

6. Einziehungsverfahren 

Der Mitgliedsbeitrag, die Aufnahmegebühr und die Ersatzleistungen für nicht geleistete 

Arbeitsstunden (Unterhaltsbeitrag) werden durch Abbuchungsverfahren erhoben. 

 

TANZ-TURNIER-CLUB ERLANGEN e.V. 
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